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Glasfaserausbau in Polling 

Liebe Pollingerinnen  

und Pollinger! 

 

 

Das Jahresende naht und das Fest der Feste, nämlich Weihnachten steht 

vor der Tür. Ich möchte Euch daher noch einmal über aktuelle Angelegen-

heiten aus unserer Gemeinde informieren. 

Im vergangenen Sommer wurde der Glasfaserausbau in den Abschnitten Polling/Haupt- 

straße, Imolkam, Altenaichet, Ornading und Graham Ost durch den Glasfaserverbund Brau-

nau erfolgreich abgeschlossen.  
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Weihnachten und Jahresende 

Das neu errichtete Glasfasernetz ermöglicht es aktuell, dass 90% der Haushalte in Polling an 

das schnelle Internet angeschlossen werden können. Über 60% der betroffenen Haushalte 

haben bereits eine Bestellung für den neuen Anschluss abgegeben, und rund 50% aller Haus-

halte in Polling surfen bereits mit dem schnellen Internet. 

 

Die Trassenlänge in Polling beträgt zirka 23 Kilometer, und es wurden insgesamt 16 Vertei-

lerkästen und Schächte errichtet, um die Infrastruktur zu unterstützen.  

 

Die Ortschaften Holzerding, Aigelsberg und der westliche Teil von Graham sind derzeit 

noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Als Vorstandsmitglied des Glasfaserverbun-

des Braunau setze ich mich aktiv dafür ein, dass auch diese noch nicht ausgebauten Bereiche 

zeitnah an das moderne Netz angeschlossen werden.  

 

Wir sind bestrebt, allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde, die das möchten, den 

Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen und die digitale Infrastruktur in unserer Ge-

meinde vollständig auszubauen. Nachdem in Polling die Anschlussquote mehr als 60% be-

trägt, ist dieser flächendeckende Ausbau auch gewährleistet. 

 

Ich freue mich, dass wir hinsichtlich dieser wichtigen, zukunftsträchtigen Infrastruktur bereits 

einen sehr hohen Ausbaugrad erreicht haben. 

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und das Jahr 2024 neigt sich bereits wieder dem Ende 

zu. Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das geprägt war von einer schwierigen, 

konfliktreichen weltpolitischen Lage und einer wirtschaftlichen Rezession. Das Schwächeln 

der deutschen Autoindustrie hat weitreichende Folgen für die Vitalität österreichischer Au-

tomotive-Unternehmen.  

 

Der völlig überraschende finanzielle Supergau beim Innviertler Leitbetrieb KTM mit einer 

Vielzahl an Beschäftigten bringt nicht nur diesen in höchste Gefahr, sondern auch etliche Zu-

lieferbetriebe verschiedenster Branchen. Eine dramatische Entwicklung – noch dazu vor 

Weihnachten. Bleibt zu hoffen, dass das Sanierungsverfahren gelingt. 

 

Die schwächelnde Konjunktur führt auch zu geringeren Steuereinnahmen, was gleichzeitig 

eine angespannte finanzielle Situation der Gebietskörperschaften und somit auch der Ge-

meinden bewirkt. Das wird sich erst ändern, wenn der Wirtschaftsmotor wieder anspringt. 

Laut Experten kann das noch einige Zeit dauern.  

 

Ich bleibe zuversichtlich, dass die Talsohle bald durchschritten ist und es dann wieder lang-

sam bergauf geht. 
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Das Jahresende ist auch immer die Zeit, Danke zu sagen. Herzlich bedanken möchte ich mich 

an dieser Stelle bei allen ehrenamtlich Engagierten in unserer Gemeinde, insbesondere bei 

den Kommandanten unserer Feuerwehren sowie den Obleuten unserer Vereine. 

 

Ein herzlicher Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gemeinde-

dienst, dem Vizebürgermeister, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sowie 

den Lehrerinnen unserer Volksschule.  

 

Darüber hinaus möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei unserem Bauhofleiter Heli 

Maier, Bauhofmitarbeiter Anton Gerner und unserem Bauernbundobmann Thomas 

Mühlbacher für das Aufstellen des Christbaumes am Gemeindeplatz bedanken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich wünsche Euch allen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Eurer Fa-

milien und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

 

Euer Bürgermeister  
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Stellenausschreibung für den Verwaltungsdienst 
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Eröffnung Kreativboutique 

In Imolkam wurde kürzlich die neue Kreativbou-

tique von Manuela Simböck eröffnet. Bei der Eröff-

nung ließ es sich auch Bürgermeister Bernhard Reiter-

Stranzinger nicht nehmen, vorbeizuschauen und seine 

besten Wünsche für das neue Geschäft auszusprechen.  

 

„Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem tollen Ge-

schäft“, sagte der Bürgermeister und lobte das vielfälti-

ge Angebot an kreativen Geschenken und Dekoratio-

nen, welches die Boutique bereithält.  

 

Die Kreativboutique bietet eine breite Palette an hand-

gefertigten Artikeln, die sich ideal als Geschenke oder 

zur Verschönerung des eigenen Zuhauses eignen. Ma-

nuela Simböck freut sich darauf, ihre Leidenschaft für 

kreative Gestaltung mit der Gemeinde zu teilen und 

hofft, dass ihr Geschäft ein beliebter Anlaufpunkt für 

alle wird, die auf der Suche nach besonderen Ge-

schenkideen sind. 

 

Die Eröffnung der Kreativboutique ist eine Bereiche-

rung für die Gemeinde Polling. 

Hundehaltegesetz NEU ab 01.12.2024 

Seit dem 1. Dezember 2024 gilt in Oberösterreich das neue Hundehaltegesetz 2024 

(Oö. HHG 2024) und ersetzt das bisherige Oö. Hundehaltegesetz 2002. Das neue Gesetz 

bringt einige wichtige Änderungen mit sich, die für alle Hundehalter in Oberösterreich rele-

vant sind. 

 

Meldepflicht: Die Meldepflicht für Hunde bleibt bestehen, die Frist wird jedoch von drei 

Tagen im alten Gesetz auf fünf Werktage im neuen Gesetz verlängert. 

 

Sachkunde: Eine wesentliche Änderung betrifft die Sachkunde-Ausbildung. Im alten Gesetz 

war die Sachkunde nur für Halter auffälliger Hunde verpflichtend. Das neue Gesetz 

schreibt für alle Hundehalter eine verpflichtende, positiv abgeschlossene Sachkun-

de-Ausbildung vor Beginn der Hundehaltung vor. Diese umfasst mindestens sechs Stunden 

und behandelt Themen wie Haltung, Pflege, Verhalten und rechtliche Rahmenbedingungen. 

Für Halter auffälliger Hunde ist zusätzlich eine Zusatzausbildung vorgeschrieben. 

 

Große Hunde: Neu eingeführt wird die Kategorie der "großen Hunde", die mindestens  

40 cm Widerristhöhe oder 20 kg Gewicht aufweisen. Für Halter großer Hunde ist zusätzlich 

zur Sachkunde-Ausbildung die Absolvierung einer Alltagstauglichkeitsprüfung vorgeschrieben. 
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Hunde spezieller Rassen: Bestimmte Hunderassen, wie z.B. Bullterrier oder American 

Staffordshire Terrier, gelten im neuen Gesetz als "potentiell gefährliche Hunde" und 

fallen automatisch unter die Kategorie der "großen Hunde". Für diese Hunde gilt eine Leinen

- und Maulkorbpflicht an öffentlichen Orten, von der die Gemeinde auf Antrag befreien 

kann, wenn ein positiver Befund einer verhaltensmedizinischen Evaluierung vorliegt. 

 

Auffällige Hunde: Die Definition des Begriffs "auffälliger Hund" wird im neuen Gesetz er-

weitert. Neben Hunden, die bereits Menschen oder Tiere gebissen haben, gelten nun auch 

Hunde als auffällig, die ein aggressives Verhalten zeigen und dadurch eine Bedrohung 

darstellen. Für auffällige Hunde gilt eine Leinen- und Maulkorbpflicht an öffentlichen Orten, 

und die Halter müssen eine verhaltensmedizinische Evaluierung und ei-

ne Zusatzausbildung absolvieren. 

 

Verlässlichkeit: Neu ist auch die Überprüfung der Verlässlichkeit von Haltern von 

Hunden spezieller Rassen und auffälligen Hunden. Personen, die bestimmte Verurteilungen 

oder Bestrafungen aufweisen, dürfen diese Hunde nicht halten. 

 

Strafbestimmungen: Die Strafbestimmungen wurden im neuen Gesetz angepasst und teil-

weise erhöht. 

 

Nachlesen kann man die Informationen auch unter hundehaltung-ooe.at. 

 

Übergangsbestimmungen: Das neue Gesetz enthält Übergangsbestimmungen, die den 

Wechsel vom alten zum neuen Gesetz regeln. So gelten beispielsweise bereits erworbene 

Sachkundenachweise nach dem alten Gesetz weiter. 

Das neue Hundehaltegesetz in Oberösterreich bringt einige wichtige Änderungen mit sich, 

die vor allem mehr Sicherheit im Umgang mit Hunden gewährleisten sollen.  

 

Die verpflichtende Sachkunde-Ausbildung für alle Hundehalter, die strengeren Re-

gelungen für große und auffällige Hunde sowie die Überprüfung der Verlässlich-

keit bestimmter Hundehalter sollen dazu beitragen, Gefährdungen und Belästigungen durch 

Hunde zu minimieren. 

 

  Pixabay.com 
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Winterdienst auf unseren Straßen 
 
Die Gemeinde Polling ist bemüht das Straßennetz mit ca. 30 km (ohne Gehsteige) von 

Schnee und Eis freizuhalten. Dafür stehen 2 Räum-  und Streufahrzeuge im Einsatz. Wir 

möchten darauf hinweisen und um Verständnis bitten, dass die Räumfahrzeuge vorgegebene 

Routen fahren, die sich nach Bedarf und Prioritäten orientieren (Kindergarten, Volksschule, 

Postauto….). 

 

Wir appellieren an Ihre Vernunft und bitten um Verständnis,  dass zuerst die 

Hauptverbindungswege geräumt werden. Bei Siedlungsstraßen, Güterwegen, 

Gehsteigen…., kann es dann zu  Verzögerungen kommen. 

 

Bitte passen Sie die Fahrgeschwindigkeit in besagten Fällen den Fahrbahnver-

hältnissen an und verschieben Sie weniger wichtige Gänge nach Möglichkeit auf 

einen späteren Zeitpunkt. 

 

Des Weiteren möchten wir Sie bitten, von Anrufen wegen zu spät oder ver-

meintlich nicht durchgeführten Räumarbeiten abzusehen. Jeder Anruf verzögert 

das Vorankommen unseres Räumdienstes und ist daher nicht zweckdienlich.  

Hinweise zur aktuellen Rechtslage 

Hauseinfahrten: 
Die Hauseigentümer werden darauf hingewiesen, dass es bei der Schneeräumung immer 

wieder vorkommt, dass die Schneemassen im Bereich der Hauseinfahrten zu liegen kommen. 

Die Lenker der Einsatzfahrzeuge bemühen sich, diese Beeinträchtigung so gering wie möglich 

zu halten. Jedoch kann aufgrund der Länge des vorhandenen und zu betreuenden Straßen-

netzes und des zeitlichen Ablaufes der Räumarbeiten, nicht auf jeden Wunsch der Objektei-

gentümer eingegangen werden.  

Dazu wird weiters festgehalten, dass nach den Bestimmungen des OÖ. Straßen-

gesetzes die Eigentümer der an eine Fahrbahn angrenzenden Grundstücke ver-

pflichtet sind, das Abräumen des Schnees von der Fahrbahn auf ihren Grund, oh-

ne Anspruch auf Entschädigung, zu dulden. 

Ablagerung von Schnee auf Straßen: 
Es muss auch immer wieder festgestellt werden, dass 

Schneemassen aus Objektzufahrten, Parkplätzen, etc. 

Auf die Straße verbracht werden. Diese Handlungen 

sind nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsord-

nung VERBOTEN. Die Gemeinde Polling ist deshalb 

gezwungen, diese Angelegenheiten ausnahmslos zur 

Anzeige zu bringen bzw. den erhöhten Einsatzaufwand 

dem Verursacher in Rechnung zu stellen. 
  Pixabay.com 
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Winterdienst—Verpflichtung der Liegenschaftseigentümer gemäß § 

93 Abs. 1 StVO: 
Die Gemeinde Polling weist die Grundeigentümer von Liegenschaften darauf hin, dass diese 

verpflichtet sind, dem öffentlichen Verkehr dienende Gehsteige und Gehwege entlang ihrer 

Liegenschaft innerhalb der Ortsgebiete von Schnee und Verunreinigungen zu säubern und bei 

Schneelage und Glatteis zu bestreuen. Für Straßen, welche keinen Gehsteig haben, ist vom 

Grundeigentümer im Ortsbereich ein 1 Meter breiter Streifen nach den Bestimmungen der 

StVO zu betreuen. Diese Verpflichtung gilt in der Zeit von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 

 

Haftungsfrage: 

Die Gemeinde hat zwar in ihrem Winterdienstplan die Räumung und den Streudienst der 

Gehwege im Einsatzplan, jedoch werden die Liegenschaftseigentümer nicht vom Haftungspri-

vileg nach § 1319a ABGB idgF. entbunden. Die Aufnahme der Räum– und Streudienste 

durch die Gemeinde stellt keine Übertragung der Pflichten der Liegenschaftsei-

gentümer dar. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass durch das Entgegenkommen der 

Gemeinde der Liegenschaftseigentümer nicht von seinen Pflichten nach den Bestimmungen 

des § 93 Abs. 1 StVO entbunden wird. 

 

Parken auf Gemeindestraßen: 
Wir appellieren, gerade in den Wintermonaten, ihre Fahrzeug so zu parken, dass unsere 

Räum– und Streufahrzeuge ungehindert passieren können. Ansonsten kann der Winterdienst 

in solchen Straßenzügen nicht durchgeführt werden. 

 

Schneestangen: 
Die Bevölkerung wird gebeten, die aufgestellten Schneestangen stehen zu lassen. 

Diese Leiteinrichtungen stellen wichtige Anhaltspunkte für die Lenker der Einsatzfahrzeuge 

dar. Beim Fehlen der Schneestangen werden die Lenker der Räumfahrzeuge einer erhöhten 

Gefährdung ausgesetzt. 

  Pixabay.com 
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Müllablagerungen 

Leider finden unsere Bauhofmitarbeiter immer 

wieder kleinere oder größere Mengen Müll in 

der Natur.  

 

Es handelt sich z.B. um achtlos weggeworfenen 

Essensverpackungen, aber auch Bauabfälle, Rei-

fen uvm. sind in den Gräben, Straßenrändern, 

Wiesen oder Wäldern zu finden. 

 

Illegale Müllablagerung ist verboten und wird 

zur Anzeige gebracht. 

 

Bevor jemand die Natur verschmutzt, sollte 

dieser darüber nachdenken, dass dies die Kin-

derstube und das Wohnzimmer unserer freile-

benden Wildtiere ist.  

Bezirksabfallverband  - Was ändert sich 2025 ? 
 
 Ab dem 1. Jänner werden in ganz Österreich alle Verpackungen aus Kunststoff und  

 Metall im Gelben Sack/Container gesammelt. 

 Gleichzeitig wird österreichweit das EINWEGPFAND auf Getränkeflaschen und  

 -dosen eingeführt. 

 6-wöchiger Rhythmus bei Gelber-Sack-Abholung: Die Einführung des Einweg-

 pfands schafft Platz im Gelben Sack/Container, deshalb wurde von der Verpackungs-

 koordinierungsstelle (VKS) das Sammelintervall auf 6 Wochen angepasst. 

 

Altstoffsammelzentrum: In ganz OÖ gilt weiterhin – große und sperrige  

Verpackungen wie Folien, Styropor, Kübel und Kanister gehören immer ins 

Altstoffsammelzentrum. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Getränkever-

bundkartons und Metalldosen in die ASZ zu bringen. Die restlichen Leicht-

verpackungen bitte nur mehr in den Gelben Sack. 
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Die Generalreinigung wird in periodischen Abstän-

den vorgenommen. 
 

Trotz Reinigung durch die diversen Veranstalter 

bleiben immer wieder Rückstände übrig, die sich im 

Laufe der Zeit summieren.  
 

Deshalb wird der Hallenboden gründlich gesäubert 

und von eingetrockneten Alkoholspuren befreit, es 

wird in sämtlichen Fugen und Ecken der reichlich 

vorhandene Staub abgesaugt, uvm.. Der Boden zur 

Gänze gewaschen, sämtliche Beleuchtungskörper 

werden nass gereinigt, die ganze Holzdecke wird mit 

langem Besen abgekehrt und auch die Oberlichten-

fenster werden gründlich gesäubert. 
 

 

Generalreinigung der Multifunktionellen Halle   

durch die Pollinger Asphaltschützen 

Online-Terminvereinbarung bei der BH Braunau 

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohlen, auf der Homepage der  

BH Braunau (www.bh-braunau.gv.at) die Online-Terminvereinbarung in Anspruch zu neh-

men. 
 

Sie haben unter dem Punkt „Jetzt Termin vereinbaren“ die Auswahlmöglichkeit Infor-

mationen zu unterschiedlichen Themenbereichen zu bekommen. Dort finden Sie z.B. auch 

die Online-Terminvereinbarung für die Bürgerservicestelle oder Migration. 

Bei Buchung eines Termins erhalten Sie eine automatische Terminbestätigung. 
 

Unter dem Menüpunkt „Weiterführende Information - BH von A bis Z sowie The-

men“ finden Sie die Aufgaben, Dienstleistungen und Informationen der BH in alphabetischer 

Reihenfolge. Dadurch erfahren Sie rasch, welche Abteilung für welche Angelegenheit zustän-

dig ist und können sich entweder Online oder auch telefonisch einen Termin vereinbaren. 

Es tauchen auch sonst immer wieder Mängel auf, 

die eine Reparatur notwendig machen.  
 

Um der Gemeinde allfällige Ausgaben zu ersparen, 

wird so etwas nach Möglichkeit in Eigenregie erle-

digt. So hat zuletzt Herr Erlinger Rudolf unter der 

Lichtkuppel in luftiger Höhe eine spröde gewor-

dene, heruntergefallene E-Dose ausgewechselt. 
 

Insgesamt haben dieses mal 7 Mann von  

9 Uhr bis 15 Uhr gearbeitet. 
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4951 Polling i.I., Waghamer Straße 3, Tel.: 07723/6505 
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Frauensicherheit - Anlaufstellen 

Wir möchten Sie heute auf ein wichtiges und dringendes Anliegen aufmerksam machen, 

welches uns alle betrifft: die Sicherheit von Frauen in unserer Gesellschaft. 
 

In Österreich werden mittlerweile zwischen 2 und 3 Frauenmorde pro Monat begangen, 

und jede dritte Frau ist von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. 

Diese alarmierenden Zahlen verdeutlichen, dass wir dringend handeln müssen, um Frauen in 

Not die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen. 
 
Welche Formen von Gewalt an Frauen gibt es? 

Gewalt an Frauen tritt in unterschiedlichen Formen auf. Sie kann auf physischer, sexualisier-

ter, psychischer, ökonomischer oder sozialer Ebene ausgeübt werden. 

Die Übergänge der verschiedenen Gewaltformen sind oft fließend. Nicht nur körperliche 

und sexualisierte Übergriffe, sondern auch Psychoterror, Erniedrigung, Verbote und soziale 

Isolation stellen Gewalt dar.  
 

Männliche Gewalt im sozialen Nahfeld findet in allen Gesellschaftsschichten, in jedem Le-

bensalter und in jeder Kultur statt. 

Bitte wenden sie sich in einer akuten Gefahrensituation immer zuerst an 

den Polizei Notruf unter 133 (Ö) oder 112 (europäischer Notruf)!  
 

Rund um die Uhr erreichbar:  
Frauenhaus Braunau +43 7722 87700  

Stationäre Hilfe, wenn Frau von Gewalt betroffen ist 

Ambulante Unterstützung in Form von Beratung / rechtliche Beratung 

Frauenhelpline Gegen Gewalt 0800 222 555 

Kostenlose telefonische Erst- und Krisenberatung für Frauen*, Kinder und Jugendliche, 

die von Gewalt betroffen sind 

Beratung auch in Muttersprache möglich  

Sonstige Anlaufstellen:  
Gewaltschutzzentrum Oberösterreich +43 732 60 77 60 

Rechtliche und psychosoziale Beratung 

Begleitung zu polizeilichen Einvernahmen und Gerichtsverhandlungen 

Beratung auch in Muttersprache möglich 

Frauen- und Mädchenberatungsstelle Frau für Frau  +43 7722 64650 

Psychosoziale Einzelberatung und kostenlose Rechtsberatung 

Beratung auch mit Dolmetscherin möglich 

Frauenübergangswohnung   

Online Beratung für Frauen und Mädchen  https://www.frauenberatung.gv.at/ 

Anonyme Online Beratung über Frauenberatungsstellen österreichweit  

ÖGB Braunau + 43 7722/63216 – 34280, braunau@oegb.at 

Gewalt am Arbeitsplatz  

Treffpunkt mensch&arbeit +43 676 8776 5830  

 mensch-arbeit.braunau@dioezese-linz.at 

Kostenlose Einzelberatung Mobbing/Belastungssituationen am Arbeitsplatz 

 

 

https://www.frauenberatung.gv.at/
mailto:braunau@oegb.at
mailto:mensch-arbeit.braunau@dioezese-linz.at
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Einladung zur Teilnahme am Arbeitskreis  

der Gesunden Gemeinde! 

GESUNDE GEMEINDE-Rezepte 

Die Kekse zerbröseln und in Gläser verteilen. Joghurt und Topfen 
in einer Schüssel glatt rühren. Die Hälfte der Topfen-Joghurt 
Masse auf die Keksbrösel geben. 
 

Äpfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Öl in 
ein Pfanne geben und Apfelstücke darin anbraten. Sobald die 
Apfelstücke leicht braun sind, mit Zimt würzen. Anschließend 
den Honig unter die Äpfel rühren bis sie karamellisieren. 
 

Die Hälfte der Apfelstücke noch warm in die Gläser füllen und  
die restlichen Topfen-Joghurt Masse darauf verteilen. 
 

Zum Schluss mit den restlichen Apfelstücken toppen und mit et-
was Zimt bestreuen. 

Worum geht es in der „Gesunden Gemeinde“? 

 

Gemeinsame Aktivitäten, von denen möglichst alle Alters-

gruppen profitieren, zu organisieren und durchzuführen.  

 

Bisher wurden Familienwandertage, div. Vorträge 

(Gesundheitsvorsorge, Sicherheit im Alltag uvm.), Kindertur-

nen, Seniorenturnen organisiert. 

 

Es sind alle interessierten Gemeindemitglieder eingeladen 

sich in der Gemeinde zu melden um wieder einen aktiven Ar-

beitskreis ins Leben zu rufen. 

 

Wir freuen uns über eine Vielzahl an Ideen und einer Menge 

Spaß bei der Umsetzung. 
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GESUNDE GEMEINDE  

Zwiebel schälen und fein schneiden. Olivenöl erhit-
zen und die Zwiebel glasig dünsten. Den Reis dazu-
geben und kurz mitdünsten. Mit Apfelsaft ablö-
schen. Umrühren und immer wieder Gemüsebrühe 
hinzugeben.  
 
Ist ein Großteil der Flüssigkeit im Risotto aufge-
nommen worden, die Maroni zugeben, abschme-
cken und mit Zimt noch weihnachtlicher gestalten. 
Geriebenen Parmesan unterrühren. 
 
Ofen auf 160 Grad vorheizen. Lachsfilet abtupfen 
und zitronieren. Würzen, mit Thymian in ein Back-
papier packen und für ca. 15-20 Minuten in den 
Ofen geben. 
 
Der Lachs kann nach belieben auch kurz angebra-
ten werden. 
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Highlights mit der OÖ Familienkarte 

 



 

 

Oberflächenwasserkanal Ornading 
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Oberflächenwasserkanal Ornading 
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„Die Art des Gebens ist wichtiger  

als die Gabe selbst“ 
(Pierre Corneille, französischer Autor) 
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Gesundheit, Glück und Erfolg im kommenden Jahr wünschen 

 
Der Bürgermeister   Die Gemeindebediensteten 

Bernhard Reiter-Stranzinger Eva Hütter 

      Susanne Derraj-Auer 

      Ursula Hebertshuber  

      Helmut Maier  

      Anton Gerner  
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